
AZ - FL-9494 Schaan, Samstag, 2. November 1974 Erscheint Dienstag/Mittwoch/Donjierstag/S^mstag Mit den amtlichen Publikationen 107. Jahrgang - Nr. 163 

Allerseelen 
Lass die Toten . . .  
. . .  ihre Toten begraben, du aber 
folge mir nach, lautet nach Matt
häus 8,22 ein Wort Jesu an einen 
Menschen, der sich dessen Bewe
gung anschliessen, zuvor aber noch 
den Vater begraben wollte. 

Wo der Tod höchste Bedeutung 
geniesst, ist das natürliche Existie
ren des Menschen als einzige Mög
lichkeit menschlichen Lebens ange
sehen. Die von Gott in Jesus ange
botene Möglichkeit eines neuen Le
bens wird nicht wahrgenommen. 
Natürliches Leben denkt nur an 
sich, und mit dem Tod ist dieses 
Existieren au.j. Von Gott in der Ab
wendung von der Selbstbezogen-
heit angenommenes neues Leben 
aber denkt an die andern, lebt für 
die andern, Uberdauert den physi
schen Tod. 

Am trostlosesten am Grabe ihres 
Lebensgefährten sind nicht jene 
Ehegatten, die wirklich in tiefer 
Liebe verbunden gewesen waren. 
Am trostlosesten sind — zu Recht 
— diejenigen, die sich im Leben 
vieles, vor allem die Liebe, schuldig 
geblieben sind. Das neue Leben in 
der Liebe ist dem gewöhnlichen 
Existieren Ubergeordnet und endet 
nicht,; wenn dieses stirbt. 

«Lass die Toten ihre Toten begra
ben, du aber folge mir nach!» Das 

scheinbar harte Wort ist sehr be
herzigenswert an Allerseelen. Denn 
es ist ein Aufruf, liebend dem Lie
benden, Jesus,; nachzufolgen, und 
damit über den Tod erhaben zu 
werden. In einem Radiovortrag 

sagte es der bekannte Basler Philo
soph Karl Jaspers einmal so: 

«Unsterblichkeit gibt es  nicht wie  
das Naturgeschehen, gleich für alle 
wie Geburt und Tod. Sie geschieht 
nicht von sich selbst. Ich erringe 

die Unsterblichkeit, sofern ich liebe 
und gut werde. Ich zerrinne in 
Nichts, sofern ich lieblos, also ver« 
worren lebe. Liebend sehe ich die 
Unsterblichkeit der mit in Liebe 
Verbundenen.» (Bild: X. J.) 

Soziale Sicherheit: Schritt in die Zukunft 
Ab 1. Januar werden alle AHV-Renten u m  2 5  Prozent angehoben!  
FUr unsere AHV-Rentner beginnt 
das nächste Jahr mit einer zeit-
gemässen Anpassung ihrer Bezüge: 
alle laufenden ordentlichen und 
ausserordentlichen Renten sollen 
von diesem Zeitpunkt an linear um 
25 Prozent, bzw. ein Viertel ihres 
heute geltenden Ansatzes erhöht 
werden. 

Die diesbezügliche Gesetzesvor 
läge der  Regierung liegt bereits 

Spikes 
Angesichts des  unvorherge
sehenen frühen Winterein
bruches hat die Fürstliche 
Regierung ihren Beschluss 
betreffend die Verwendung 
von Spikes-Reifen revidiert. 
Winter-Radialreifen mit Stahl
stiften sind nun nicht erst  a b  
15. November, sondern mit 
sofortiger Wirkung zugelas
sen. — Der abgelaufene Ok
tober zählt mit einer Durch
schnittstemperatur von 4,5 
Grad und Schneefällen bis in 
die Tallagen zu den drei käl
testen in den letzten 110 Jah
ren. Aehnllche Verhältnisse 
herrschten 1887 und 1905. 

ALLE DIEBANK 
FÜR 

Verwaltung«- und Privat-Bankl AktlengualUchaft I 9400 Vaduz 

beim Landtag. Das Parlament wird 
voraussichtlich in seiner Sitzung 
vom Mittwoch, den 13. November, 
in erster Lesung auf das Gesetz ein
gehen. Die Vorlage wird als dring
lich erklärt und kann (die Zustim
mung des Landtages vorausgesetzt) 
somit am 1. Januar  1975 in Kraft 
treten. 

Aufhebung von Härten 
Neben der allgemeinen Erhöhung 
der Renten um 25 Prozent (vor
behaltlich der gesetzlichen Kür
zungsbestimmungen), sieht die Ge
setzesvorlage ausserdem die Auf
hebung verschiedener Härten im 
heutigen AHV-Gesetz vor. So fallen 
die bis heute geltenden, einschrän
kenden Bestimmungen für jenen 
Bezügerkreis dahin, der zum Zeit
punkt des Inkrafttretens der AHV-
Gesetzgebung (im Jahre 1954) be
reits das Rentenalter erreicht oder 
aufgrund des Todes des Ehemannes 
bzw. Vaters Anspruch auf eine Wit
wen- oder Hinterlassenenversi-
cherung hatten. Dieser Bezüger
kreis war in der Festsetzung der 
ausserordentlichen Rente insofern 
benachteiligt, als er noch keine Ein
zahlungen hatte leisten können und 
deshalb lediglich auf die Mini
malleistungen Anspruch hatte. Wie  
dem Motivenbericht der Regierung 
zu entnehmen ist, hat sich dieser 
Bezügerkreis inzwischen so sehr 
verkleinert, dass man . auf die ge
setzlichen Kürzungen verzichten 
kann (Der jüngste Rentner, der die 
ausserordentliche Rente beanspru
chen kann, ist bereits 85 Jahre alt). 

Besserstellung der Frau 
In einem weiteren, wichtigen Punkt 
erfährt die, ( AHV-Gesetzgebung 
eine Aenderung: Ehefrauen, die das, 
Rentenalter vor iiirem Ehemann er-, 
reichten, hatten nur  dann Anspruch 

auf eine Rente, wenn sie selbst er
werbstätig gewesen waren und 
eigene Beiträge geleistet hatten. 
Während dies heutzutage fast 
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immer der Fall ist, weil die meisten 
Ehefrauen vor  ihrer Verheiratung 
(oder auch während der Ehe) eine 
gewisse Zeit lang berufstätig waren, 
verhält es sich bei jenem Frauen
jahrgang, der jetzt ins Rentenalter 
tritt, noch wesentlich anders. 
Ausser den  Ehefrauen von 
grösseren Gewerbetreibenden, die 
ihrer Frau für die Mitarbeit im 
eigenen Betrieb eine Entschädigung 
bezahlen konnten, ist die Mehrzahl 
der Frauen nur durch die Ehepaar
rente ihres Mannes versichert. Dies 
hatte zur Folge, dass die Ehefrauen 
von Selbständigerwerbenden mit 
grösseren Einkommen Anspruch 
auf eine einfache Altersrente erhe
ben konnten, während die sozial 
schlechter gestellten Frauen (etwa 
solche, die ohne Entschädigung im 
eigenen Landwirtschafts- oder 
Kleingewerbebetrieb mitarbeiteten) 
nur dann eine ausserordentliche 
Rente erhielten, wenn die Ehepaar-
Einkommensgrenze nicht über
schritten wurde. Diese Einschrän
kungen sollen jetzt aufgehoben 
werden, so dass einer Ehefrau bei 
Erreichen ihres 62, Altersjahres in 
jedem Fall eine ausserordentliche 
Rente zukommt. 

Neue Einkommensgrenzen 
Anspruch auf ausserordentliche 
Renten, das heisst auf Renten, die 
nicht aufgrund von erfolgten Bei
trägen ausgerichtet werden, haben 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 
nicht mehr als 12 000 Franken Ein
kommen im Jahr  (Alters- und Wit
wenrente), aufweisen. Für Ehepaare 
liegt diese Grenze bei 18 000 
Franken, für Waisen bei 7000 Fran
ken. 

Beiträge an Altersheime 
Während das Gesetz über die Inva
lidenversicherung vorsieht, dass 

aus Mitteln der IV-Beiträge an die 
Errichtung von gemeinnützigen 
und privaten Wohnheimen für In
valide ausgerichtet werden können, 
fehlte eine gesetzliche Grundlage 
für analoge Investitionsmöglich
keiten durch die AHV„ Auch dies 
soll sich nun ändern, indem das 
neue AHV-Geselz ausdrücklich 
vorsieht, dass AHV-Gelder Beiträge 
an die Errichtung, den Ausbau und 
die Erneuerung von Heimen und 
änderen Einrichtungen für Betagte 
gewähren kann. 

Die aktuelle 
Frage 
Hat unsere  Landwirtschaft 
Zukunft? 
Der Landtag wird sich in seiner 
nächsten Sitzung unter anderem 
auch mit Förderungsgesetzen für 
unsere Landwirtschaft befassen. Die 
Tatsache, dass  bestehende Mass
nahmen verbessert und neue  g e 
schaffen werden sollen, belegt mehr 
als alles andere, da s s  man die Er
haltung einer gesunden Landwirt
schaft in Liechtenstein bejaht. Zen
traler Punkt der zu behandelnden 
Gesetze ist die Vorlage über land
wirtschaftliche Aussiedlungsbauten, 
die praktisch eine Verdoppelung d e r  
bisherigen Förderungsmittel für jene 
Betriebe bringt, die unter gewissen 
Voraussetzungenin speziell dafür 
ausgesparten Siedlungsgebieten neu 
errichtet werden. Kritik wird nun 
allenthalben darüber laut, d a s s  nur 
solche Betriebe in den Genuss der  
öffentlichen Subventionen und d e s  
staatlichen Zinsendienstes kommen, 
die über  eine Betriebsfläche verfü
gen, die (wie in de r  benachbarten 
Schweiz) mindestens 15 Hektare 
gross sein muss. Solche Stimmen 
kommen unter anderem auch aus  
Ruggell, das  zu den wenigen Ge
meinden unseres Landes gehört, wo 
bis heute noch keine Aussiedlungen 
vorgenommen wurden, weil die Be
triebe im Dorfgebiet noch relativ ge
sund sind. Das neue Gesetz sieht 
auch für solche Landwirte bessere 
Förderungsmassnahmen vor, wobei 
e s  bei den Gemeinden liegt, die 
Ausbauwürdigkeit aufgrund d e s  
Standortes zu beurteilen. Dass man 
die Förderungsmassnahmen für 
Aussiedlungsgebiete in Zukunft an  
eine Mindestfläche bindet, soll Ge
währ dafür bieten, da s s  der liechten
steinische Bauer de r  Zukunft eine 
echte Existenzgrundlage hat, die 
aber  nur durch die Bewirtschaftung 
einer zusammenhängenden Betriebs
fläche von einer bestimmten Nlin-
destgrösse gegeben ist. Nur auf 
diesem Wege kann man nach An
sicht von Landwirtschaftsexperten 
verhindern, dass  . die Bauern in zu
nehmendem Masse in finanzielle 
Engpässe getrieben werden, die s ie  
früher oder später zur Aufgabe ihres 
Berufes zwingen. 
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